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§ 5 StudHG Benützungsvertrag
 StudHG - Studentenheimgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.01.2019

1. (1)Die Benützung von Heimplätzen ist durch schriftlichen Vertrag (Benützungsvertrag) zwischen

Studentenheimbetreiber und Studierendem zu regeln.

2. (2)Der Benützungsvertrag hat Angaben über den Heimplatz, den Vertragszeitraum, die Möglichkeit der

Vertragsverlängerung, die Kündigungsfristen, die Höhe des Entgelts, die Zahlungsmodalitäten, die Kaution, die

Kautionszinsen sowie die Schlichtungsklausel zu enthalten.

3. (3)Das Heimstatut ist Bestandteil des Benützungsvertrages. Es ist dem Benützungsvertrag zumindest in

elektronischer Form beizulegen.
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